
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG   Stand: April 2024
Sitz: Johannisstraße 1 / 09111 Chemnitz / Amtsgericht Chemnitz, HRA 6927 / St.-Nr.: 215 153 38001 / USt-IdNr.: DE272889066 / Internet: eins.de 
Komplementärin: eins energie in sachsen Verwaltungs GmbH / Sitz: Johannisstraße 1 / 09111 Chemnitz / Amtsgericht Chemnitz, HRB 26003 
Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren: DE37ZZZ00000071762 
Bankverbindung Kundenservice: BIC/SWIFT: CHEKDE81XXX / IBAN: DE72 8705 0000 3501 0140 14 / Sparkasse Chemnitz 
Geschäftsführung: Roland Warner (Vorsitzender)· Martin Ridder / Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Sven Schulze 

Formular ausfüllen und  Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag 
unterschrieben zurücksenden an: von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr 
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG Telefon: (0371) 525 - 2525 
Postfach 41 14 68 Telefax: (0371) 525 - 2175 
09030 Chemnitz  kundenservice@eins.de 

 
 

Auftrag einserdgas Basis

1. Sie möchten

zu eins wechseln. einen Neu- / Erstbezug melden.

(* nur bei Wechsel zu eins angeben) 

derzeitige Vertragsnummer * derzeitiger Lieferant * 

2. Ab wann möchten Sie beliefert werden?
oder zum nächstmöglichen 
Termin. 

Datum 

3. Ihre Daten Frau Herr Firma

Vorname / Firma* Nachname / Ansprechpartner* 

Telefon* Geburtsdatum* E-Mail

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. 

4. Welche Verbrauchsstelle soll eins beliefern?

Straße / Hausnummer PLZ / Ort

Zählernummer Zählerstand Ablesedatum Jahresverbrauch in kWh 

Bitte senden Sie die Rechnung an folgende, von der Verbrauchsstelle abweichende Adresse: 

Vorname / Firma Nachname / Firma 

Straße / Hausnummer / Postfach PLZ / Ort 

5. E-Mail Kommunikation (siehe auch Punkt 3, Feld E-Mail)

Bitte schicken Sie mir/uns alle im Zusammenhang mit meinen/unseren Vertragsverhältnissen stehenden Unterlagen und rechts-
erheblichen Erklärungen, insbesondere Rechnungen usw. per E-Mail zu. Diese Einwilligung gilt für alle meine/unsere bestehen-
den Vertragsverhältnisse mit eins zur Belieferung mit Strom, Erdgas, Wasser etc. 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, eine gültige und erreichbare E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen. Die Einwilligung zum E-Mail-
Versand kann durch mich/uns gegenüber eins jederzeit in Textform und per E-Mail widerrufen werden. Sobald Sie der E-Mail-
Kommunikation zugestimmt haben, erhalten Sie alle vertragswesentlichen Informationen und Unterlagen, rechtserhebliche 
Erklärungen, insbesondere Rechnungen, Mahnungen, Kündigungen etc. per E-Mail. eins kann auch andere Kommunikationswege 
(Post) nutzen. 

6. Einwilligung
Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Angebote und günstige Produkte zur Strom- und Gaslieferung sowie über 

Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. Energieeffizienz und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit Telekom-

munikation und Elektromobilität von eins informiert werden. Bitte informieren Sie mich per 

E-Mail (siehe auch Punkt 3, Feld E-Mail) Telefon (siehe auch Punkt 3, Feld Telefon) 

Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Ich bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Werbung und 

Marktforschung jederzeit gegenüber eins zu widersprechen. 

- bitte wenden -

VPN: 

Auftrag: 

(nur für intern) 



 

 

  

7. Widerrufsbelehrung  
Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 

Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (eins energie in sachsen GmbH & 

Co. KG, Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz, Telefon (0371) 525-2525, Telefax (0371) 525-2175 oder per Mail an kundenser-

vice@eins.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter  

Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 

Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-

ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 

uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zu-

rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-

wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom bzw. Gas während der Widerrufsfrist beginnen sol-

len, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 

der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 

zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

8. Auftrag 
Hiermit beauftrage(n) ich/wir eins mit der Belieferung mit Erdgas auf der Grundlage der jeweils gültigen Grundversorgungsverord-
nung. Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne(n) ich/wir die die Preise laut Anlage Preisblatt an. Die zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses gültige, beigefügte GasGVV einschließlich der Ergänzenden Bedingungen von eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 
zur GasGVV und die Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) habe(n) ich/wir erhalten und 
zur Kenntnis genommen und erkenne(n) diese als Vertragsbedingungen an. 

  
 

Ort, Datum  Unterschrift 

9. Sie möchten bequem per Lastschriftverfahren (SEPA) bezahlen? 
Bitte füllen Sie nachfolgendes Lastschriftmandat aus. 

 

SEPA – Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger:    eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz  
Gläubiger-ID:  DE37ZZZ00000071762 
Mandatsreferenz: (wird später mitgeteilt) 
 
  

  

 D E                        
                       

    IBAN  Kontoinhaber   
  

Erteilung eines wiederkehrenden SEPA-Lastschriftmandats: 
Der Kontoinhaber ermächtigt eins, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen und Guthaben auf sein Konto zu 
überweisen. Zugleich weist der Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von eins auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Für den Fall, dass Vertragspartner und Kon-
toinhaber nicht identisch sind, gilt: Dieses SEPA-Lastschriftmandat wird für den in diesem Auftrag genannten Vertragspartner und die 
Verbrauchsstelle erteilt. Der Vertragspartner, für den der Kontoinhaber Zahlungen leistet, ist zur Entgegennahme von Ankündigun-
gen für die SEPA-Lastschrifteinzüge (z.B. Fälligkeitstermine und Beträge) bevollmächtigt. 
 

     
 Ort, Datum  Unterschrift für SEPA  
 

Anlagen: GasGVV einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zur GasGVV, Preisblatt (Stand: 1. Dezember 2023), Da-
tenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Verbraucherbeschwerden/Schlichtungsstelle 
Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstandungen, insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität der Leistungen von eins, die den  
Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, an den Kundenservice der eins, Johannisstraße 1,  
09111 Chemnitz, Telefon 0371 / 525 - 2525, E-Mail: kundenservice@eins.de zu wenden. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des §13 BGB, werden seine  
Beanstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucherbeschwerde bei eins beantwortet. Hilft eins der  
Beschwerde des Kunden nicht ab, kann der Kunde die Schlichtungsstelle nach § 111 b EnWG anrufen. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein  
anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. eins ist verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Anschrift und Kontaktdaten der Schlichtungsstelle lauten wie folgt:  
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstr. 133, 10117 Berlin,  
Telefon: 030 / 27 5 7240 - 0 (Mo - Do. 10:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr), Fax: 030 / 27 5 7240 - 69, info@schlichtungsstelle-energie.de, 
www.schlichtungsstelle-energie.de. 

Auskünfte zu Verbraucherrechten erteilt der Verbraucherservice Energie Bundesnetzagentur. Anschrift und Kontaktdaten lauten wie folgt: 
Verbraucherservice Energie Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 0228 / 14 15 16, Telefax: 030 / 22480-323. 
 
Bei Unterbrechungen oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber (§ 6 Abs. 3 der GasGVV). 



 

 

 
 
 
 

Preisblatt Erdgas 
im Preissystem einserdgas Basis (Grundversorgungstarif) 
 
Die Grundversorgung für Haushaltskunden erfolgt auf der Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz“ (Gasgrundversorgungsverordnung – Gas-
GVV), sowie der Ergänzenden Bedingungen von eins. Wir beliefern Sie im Rahmen der Grundversorgung zu nachfolgenden Preisen: 
 

Preise einserdgas Basis für Haushalt 
geltend außerhalb des Netzgebietes der inetz GmbH 

gültig ab 01.12.2023 netto 
brutto 

(inkl. 19% USt) 

Preisstufe 1 (0-5.000 kWh/Jahr)   
Arbeitspreis 
Grundpreis 
 

13,88 ct/kWh 
107,21 €/Jahr 

16,52 ct/kWh 
127,58 €/Jahr 

Preisstufe 2 (ab 5.001 kWh/Jahr)   
Arbeitspreis 
Grundpreis 
 

12,64 ct/kWh 
169,21 €/Jahr 

15,04 ct/kWh 
201,36 €/Jahr 

 
Der Nettogesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis gemäß dieser Preisinformation zusammen. Er enthält: 
 
Energiesteuer   0,5500 ct/kWh 
CO2-Preis   0,8163 ct/kWh 
Gasspeicherumlage   0,1860 ct/kWh 
Konzessionsabgabe* Menge (kWh): 0 – 5.000 0,7700 ct/kWh 
  5.001 – 1.500.000 0,3300 ct/kWh 
Summe staatlich veranlasster Kostenbestandteile  max. 2,32 ct/kWh 
* Es werden die Höchstsätze der Konzessionsabgabe (§ 4 KAV) gezahlt. 

 
Darüber hinaus sind im Nettogesamtpreis das Entgelt für die Energielieferung sowie die Netzentgelte und das Entgelt für den Messstel-
lenbetrieb und - falls separat ausgewiesen - für Messung und Netzabrechnung enthalten. 
 
Im Bruttopreis ist zusätzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerun-
det. Die Umsatzsteuer beträgt regulär 19%. 
 
Der Grundpreis beinhaltet eine jährliche Abrechnung. Wenn Sie einen kürzeren Abrechnungsturnus wünschen, bietet eins an, den Ver-
brauch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abzurechnen. eins berechnet hierfür eine Aufwandspauschale. Über die Änderung 
des vereinbarten Abrechnungsturnus wird eine separate Vereinbarung geschlossen. Die Aufwandpauschale für eine einmalige, unter-
jährige Abrechnung beträgt 17,85 € (brutto). 
 
Die Abrechnung des Erdgasverbrauches erfolgt auf thermischer Basis über Kilowattstunden (kWh). Dazu wird der von der Messeinrich-
tung angezeigte Verbrauch in Kubikmetern (m³) durch eins mit dem Abrechnungsbrennwert und der Gas-Zustandszahl multipliziert. Der 
für den Kunden zutreffende Abrechnungsbrennwert (Faktor), der sich aus der Höhenlage seiner Verbrauchsstelle 
ergibt, ist der Jahresverbrauchsabrechnung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 Nr. 4 GasGVV ist zu beachten, dass bei Gas die tatsächlich nutzbare Energie einer Kilowattstunde Gas im Ver-
gleich zu einer Kilowattstunde Strom geringer ist. Ursachen hierfür sind die unterschiedlichen Gerätewirkungsgrade und die Brennwert-
verrechnung bei Gas. 
 
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG stellt dem Kunden an der Verbrauchsstelle Erdgas in der dort vorhandenen Beschaffenheit be-
reit. Für die Beschaffenheit des Erdgases ist der Netzbetreiber verantwortlich. Nach den veröffentlichten Informationen des Netzbetrei-
bers entspricht das Erdgas den Technischen Regeln für die Gasbeschaffenheit gem. DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt 260 und in seinen 
brenntechnischen Kenndaten sowie in seinen Gasbegleitstoffen den Gasen der 2. Gasfamilie. 
 
Hinweis: 
eins berät Sie gern zu den vielfältigen Möglichkeiten der Energieeffizienz unter www.eins.de. Darüber hinaus finden Sie weitere Informa-
tionen bei der Deutschen Energie-Agentur unter www.energieeffizienz-online.info. 
Eine Aufstellung mit Energiedienstleistern, Anbietern von Energieaudits und Anbietern von Energieeffizienzmaßnahmen erhalten Sie 
auch über die Bundesstelle für Energieeffizienz. Informationen dazu unter www.bfee-online.de. 
 

 
 
 
 



 

 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Nieder-
drucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) 
vom 26.10.2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), zuletzt geändert am 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) 

 
Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversorgungsunter-
nehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Ab-
satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die 
Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen 
Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen 
für die Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle 
nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 
8. November 2006 beendet worden sind. 
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatz-
versorgung der Letztverbraucher. 
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunternehmen, das 
nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversor-
gung mit Gas durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere 
Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden 
unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die 
Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Ent-
nahme von Gas unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn 
die Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde 
kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen be-
gründet hat.  
(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen Ver-
tragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch: 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname 
und Vorname sowie Adresse und Kundennummer), 
2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle einschließlich der zur Bezeichnung der Ent-
nahmestelle verwendeten Identifikationsnummer, 
3. Angaben über Gasart, Brennwert, Druck, 
4. Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde 
Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird, 
5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse), 
6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt 
wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und 
7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, 
wobei folgende Belastungen, soweit diese Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemei-
nen Preise sind, gesondert auszuweisen sind: 
a) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 
2008 I S. 660, 1007) in der jeweils geltenden Fassung, 
b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabga-
benverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 
der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert worden ist, 
c) bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent je Kilowattstunde für den Erwerb von Emis-
sionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 
I S. 2728) in der jeweils geltenden Fassung. 
Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der 
Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. Der Grundversor-
ger hat die Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe mit 
der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder 
der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf diese ergänzende Bedin-
gungen, 
2. den Zeitraum der Abrechnungen, 
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netz-
betreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen, 
4. Informationen über die Rechte der Kunden im Hinblick auf Verbraucherbeschwerden und 
Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, einschließlich der für 
Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ein-
gerichteten Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und Webseite, und Informationen über die 
Verpflichtung des Grundversorgers zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren, 
5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizi-
tät und Gas sowie 
6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach § 19 Absatz 5.  
Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das Muster der Abwendungsvereinbarung 
des Grundversorgers nach § 19 Absatz 5 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetsei-
te zu veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes bleibt unberührt. 
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und 
in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Ver-
langen den übrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. 
Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger 
öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 

§ 3 Ersatzversorgung 
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die § 2 Absatz 3 
Satz 3, die §§ 4, 5 Absatz 1, die §§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Er-
satzversorgung nach § 38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Absatz 3 ent-
sprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den 
Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen 
Verbrauch in Rechnung stellen darf. 
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt 
des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er eben-
falls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des 
Gasbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 
Absatz 2 ist hinzuweisen. 

Teil 2 
Versorgung 

§ 4 Bedarfsdeckung 
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten 
leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer 
Energiequellen. 

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen 
(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus der Gasart 
des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über 

die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeu-
gungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Beliefe-
rung des Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden 
Bestimmungen des Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der An-
lage, über die der Kunde Gas entnimmt. 
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils 
zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs 
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine 
briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen 
der Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Anga-
ben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher Form anzugeben. 
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der er-
gänzenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei 
einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des 
Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter oder regulierter Be-
lastungen 
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, die in die Kalkula-
tion des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu 
ermitteln und dabei die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt 
der Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grundversorger ab-
weichend von Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und 
dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und Verpflich-
tungen in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundver-
sorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung 
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der 
Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm 
möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu des-
sen Nutzung der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den 
jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas 
wird im Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages 
im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Ver-
fügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen 
vorsehen, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach 
§ 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Absatz 1, 2 und 5 der Niederdruckan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder 
3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgemäßen Liefe-
rung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht 
möglich ist oder im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaft-
lich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leis-
tungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maß-
nahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen 
Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den 
Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundver-
sorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach den 
Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde 
den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der An-
tragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundver-
sorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung nicht von einer Vorleistung oder Si-
cherheitsleistung abhängig machen, wenn der Kunde Umstände darlegt, die Zweifel an der 
ordnungsgemäßen Funktion der Messeinrichtung begründen. 

§ 9 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Be-
auftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zu-
tritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung 
preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 er-
forderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder 
durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversor-
ger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Ge-
brauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden gelten-
den Allgemeinen Preis zu berechnen. 
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt 
hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht 
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 



 

 

über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben 
werden. 

Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 

§ 11 Verbrauchsermittlung 
(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der Abrechnung ist § 40a des Energiewirt-
schaftsgesetzes anzuwenden. 
(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 auch ermitteln, wenn dies 
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung 
erfolgt. 
(3) (weggefallen) 

§ 12 Abrechnung 
(1) Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b Absatz 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes abgerechnet. 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so 
wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pau-
schale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen 
geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für 
das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Die-
se ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zu-
letzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 
bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. 
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden. 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so 
ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu 
viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 14 Vorauszahlungen 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraums 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in 
verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die 
Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der 
Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen 
Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu ver-
rechnen. 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen 
Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrich-
ten. Die Anforderungen an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten. 

§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der 
Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unver-
züglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann 
der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzu-
weisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt 
werden kann. 

§ 16 Rechnungen und Abschläge 
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Für Rech-
nungen und Abschläge ist § 40 Absatz 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich. 
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche 
Zahlungsweisen anzugeben. Für die anzugebenden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 

§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeit-
punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Ein-
wände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem 
Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern 
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 
§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstan-
denen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergren-
zen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Über-
zahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und 
des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjäh-
rigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu be-
rücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion 

einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteil-
te korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ab-
lesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be-
schränkt. 

Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 

§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung 
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in 
nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich 
ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wo-
chen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 
24 Absatz 3 der Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversor-
gung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aus-
sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Verhältnismäßigkeit ist insbe-
sondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete Gefahr für Leib 
oder Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Grundversorger kann mit der 
Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat den Kun-
den mit der Androhung der Unterbrechung über die Möglichkeit zu informieren, Gründe für 
eine Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für Leib und Le-
ben, in Textform vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unter-
brechung unter den in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur durchführen 
lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zahlungsver-
pflichtungen in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat 
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder, für den Fall, dass keine Abschlags- oder 
Vorauszahlungen zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen 
Betrages der Jahresrechnung. Dabei muss der Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 
Euro betragen. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach den Sätzen 6 und 7 blei-
ben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristge-
recht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände 
außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht 
fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiser-
höhung des Grundversorgers resultieren. 
(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen Kunden mit der Androhung einer Un-
terbrechung der Grundversorgung wegen Zahlungsverzuges zugleich in Textform über Mög-
lichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu informieren, die für den Kunden keine 
Mehrkosten verursachen. Dazu können beispielsweise gehören 
1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzah-
lung, 
2. Vorauszahlungssysteme, 
3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungsdiensten und 
4. Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Mindestsicherung oder 
auf eine anerkannte Schuldner- und Verbraucherberatung. 
Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuweisen, dem Kunden spätestens 
mit der Ankündigung der Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 an-
zubieten. Die Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in einfacher und verständlicher 
Weise zu erläutern. 
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden acht Werktage im 
Voraus durch briefliche Mitteilung anzukündigen. Zusätzlich soll die Ankündigung nach Mög-
lichkeit auch auf elektronischem Wege in Textform erfolgen. 
(5) Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen Kunden spätestens mit der Ankün-
digung einer Unterbrechung der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den 
Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das Angebot für die Abwendungs-
vereinbarung hat Folgendes zu beinhalten: 
1. eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten 
Zahlungsrückstände sowie 
2. eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis nach § 14 Absatz 1 und 2. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Nummer 1 muss so gestaltet sein, dass der Kun-
de sich dazu verpflichtet, die Zahlungsrückstände in einem für den Grundversorger sowie für 
den Kunden wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum vollständig auszugleichen. Als in der Regel 
zumutbar ist ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Nimmt der Kunde das An-
gebot vor Durchführung der Unterbrechung in Textform an, darf die Versorgung durch den 
Grundversorger nicht unterbrochen werden. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus 
der Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundver-
sorgung unter Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 
(6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 und in einer Ankündi-
gung des Unterbrechungsbeginns nach Absatz 4 ist klar und verständlich sowie in hervorge-
hobener Weise auf den Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzuweisen, welche 
voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 
und infolge einer nachfolgenden Wiederherstellung nach Absatz 7 in Rechnung gestellt 
werden können. 
(7) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, 
sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für struk-
turell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestat-
ten. 

§ 20 Kündigung 
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 
Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundver-
sorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger hat eine Kündigung des Kunden 
unverzüglich nach Eingang unter Angabe des Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des 
Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21 Fristlose Kündigung 
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis frist-
los zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wie-
derholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Absatz 2 ist der 
Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher ange-
droht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden. 

Teil 6 
Schlussbestimmungen 

§ 22 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist 
der Ort der Gasabnahme durch den Kunden. 



 

 

§ 23 Übergangsregelungen 
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungsvereinbarung des Grundver-
sorgers auf dessen Internetseite nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 2022 
zu erfolgen. 

 

 

 

 

 
 

Ergänzende Bedingungen von eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zur Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV 
 
A. Anwendungsbereich 
Auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gas-
grundversorgungsverordnung - GasGVV) gelten für eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 
(im Folgenden eins genannt) nachfolgende Ergänzende Bedingungen zur GasGVV.  

B. Mitteilungspflichten des Kunden (zu § 7 GasGVV)*  
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen dürfen nur durch ein autorisiertes Unter-
nehmen durchgeführt und in Betrieb gesetzt werden. Jede Inbetriebsetzung ist eins durch 
den Kunden oder durch das vom Kunden beauftragte Installationsunternehmen schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeige hat folgende Angaben zu enthalten: Vertragsnummer, Abnahme-
stelle, Bezeichnung der Messeinrichtung, Zählernummer, Zählerstand, Zeitpunkt der Verände-
rung und Verwendungszweck. 

C. Nachprüfung von Messeinrichtungen (zu § 8 Abs. 2 GasGVV)*  
Der Kunde hat gemäß § 8 Absatz 2 GasGVV die Kosten der Nachprüfung von Messeinrich-
tungen zu tragen, falls die Abweichungen die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht über-
schreiten. Hierunter fallen u. a. die Kosten für den Zählerwechsel, Transport- und 
Verwaltungskosten sowie die Kosten der Eichbehörde oder einer staatlich anerkannten Prüf-
stelle im Sinne des § 72 Abs. 4 des Eichgesetzes. 

D. Selbstablesung (zu § 11 GasGVV)*  
Der Kunde erklärt sich bereit, auf Anfrage seinen Zählerstand unentgeltlich abzulesen und un-
ter Angabe des Ablesedatums sowie der Zählernummer eins mitzuteilen. Wird der Zählerstand 
nicht oder nicht innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung zur Ablesung übermittelt, kann 
eins den Verbrauch unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse 
rechnerisch ermitteln.  

E. Abrechnung, Abschlag (zu §§ 12, 13 GasGVV)*  
Die Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt durch eins grundsätzlich alle 12 Monate. Der Ab-
rechnungstermin wird durch eins festgelegt. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 2 EnWG blei-
ben unberührt. Macht der Kunde von diesen Rechten Gebrauch, so hat er eins die hierdurch 
anfallenden Kosten zu ersetzen. Hierüber wird eine separate Vereinbarung geschlossen. 

F. Zahlungsweisen (zu § 16 GasGVV)*  
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen grundsätzlich wahlweise durch SEPA-
Lastschriftverfahren oder Banküberweisung zu leisten.  

- SEPA-Lastschriftverfahren 
Durch dieses bequeme Verfahren ist bei ausreichender Kontodeckung garantiert, dass alle 
Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeitsterminen erfolgen. Die Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandates an eins muss schriftlich, auf dem entsprechenden Formular, erfolgen und 
kann jederzeit widerrufen werden. Das Formular (SEPA-Lastschriftmandat) kann bei eins abge-
fordert werden. 

- Überweisung 
Überweisungen müssen auf die von eins mitgeteilte Bankverbindung unter der Angabe der 
Vertragskontonummer erfolgen. Die Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Zahlbetrag 
auf dem Konto am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist. 

- Barzahlung 
Barzahlungen sind im Kundenzentrum von eins möglich. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie im Internet unter www.eins.de. 

 

 

 

 

G. Zahlungsverzug (zu § 17 GasGVV)*, Unterbrechung und Wiederaufnahme der Versorgung 
(zu § 19 GasGVV)*  
Bei Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederaufnahme der Versorgung ist eins berechtigt, 
die nachfolgend aufgeführten Pauschalen in Rechnung zu stellen. Die Möglichkeit des 
Nachweises, dass ein Schaden oder Aufwand von eins nicht oder in einer wesentlich geringe-
ren Höhe entstanden ist, bleibt unberührt. Die Kosten seitens eins betragen: 

 
netto brutto 

Auftrag an den Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber zur Un-
terbrechung der Versorgung 

15,00 € 15,00 € 

Auftrag an den Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber zur Wie-
derinbetriebnahme der Versorgung 

15,00 € 17,85 € 

Aufwandspauschale für einmalige unterjährige Abrechnung 15,00 € 17,85 € 

Vor-Ort-Inkasso/-versuch 35,00 € 35,00 € 

Mahnung 2,50 € 2,50 € 

Zuzüglich zu den Kosten von eins werden alle entstehenden Kosten des jeweiligen Netzbe-
treibers/Messstellenbetreibers im Zusammenhang mit der Beauftragung zur Unterbrechung 
und Wiederaufnahme der Versorgung (Netznutzung) dem Kunden in Rechnung gestellt. Die 
Kosten orientieren sich an dem jeweils gültigen Preisblatt der Ergänzenden Bedingungen zur 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) des zuständigen Netz-/Messstellenbetreibers. 
Folgende Positionen des jeweiligen Netzbetreibers/Messstellenbetreibers können berechnet 
werden: 

 
netto brutto 

Unterbrechung des Netzanschlusses/der Anschlussnutzung 
(Sperrung) 

entsprechend der jeweils 
gültigen Preisregelung des 
Netzbetreibers/ Messstel-

lenbetreibers 

Wiederherstellung des Netzanschlusses/der Anschlussnutzung 
(Entsperrung) 

vergeblicher Versuch der Sperrung/Entsperrung 

Entsperrung außerhalb der Servicezeit 

Vorbereitung einer Sperrung, anschließende Stornierung des 
Auftrags 

Im Falle einer Unterbrechung der Versorgung (Netzanschluss/Anschlussnutzung) werden die 
Preise für die Unterbrechung und die Wiederherstellung fällig. Pauschalen bei denen keine 
Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind von der Umsatzsteuer befreit. 

H. Sonstiges  
Zum Zwecke der Vertragsabwicklung und -erfüllung werden die dafür notwendigen Daten 
des Kunden durch eins gemäß der Datenschutzerklärung von eins erhoben, verarbeitet, ge-
speichert und gegebenenfalls übermittelt.  

eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 
* dient lediglich als Hinweis auf die GasGVV 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien perso-
nenbezogener Daten: Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift, Tele-
fonnummer, E-Mail-Adresse), Vertragsdaten (z.B. Kundennummer), 
Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.  

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
die eins energie in sachsen GmbH & Co.KG, Johannisstraße 1, 09111 
Chemnitz. Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter Johan-
nisstraße 1, 09111 Chemnitz; E-Mail: Datenschutz@eins.de.  

2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 
2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -
abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO) 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung 
und Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich. 

2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DS-GVO) 
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten für bestimmte Zwecke eingeholt haben, ist die Verarbeitung 
auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerru-
fen werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, 
die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der 
Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO) 
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berech-
tigten Interessen und berechtigter Interessen Dritter.  
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um 
 Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und Wärmeproduk-

te (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, Energieeffizienz, Elektromobili-
tät und sonstige energienahe Leistungen und Services), 
Telekommunikationsprodukte und -Dienstleistungen zukommen zu las-
sen. 

 Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und 
Produkten durchzuführen, um Ihnen eine kundenindividuelle Anspra-
che mit maßgeschneiderten Angeboten und Produkten anbieten zu 
können. 

 Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und 
Meinungsforschungsinstituten durchführen zu lassen. Dadurch ver-
schaffen wir uns einen Überblick über Transparenz und Qualität unserer 
Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation und können diese im 
Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten. 

 in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. Schufa, 
Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu 
treten, insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 
BDSG. 

 rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei 
rechtlichen Streitigkeiten.  

 Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z.B. Strom- oder Gasdieb-
stahl). 

 Adressermittlungen durchzuführen (z.B. bei Umzug) 
 Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden 
 den Datenaustausch mit Vertriebspartnern zu Anmeldezwecken, 

Reklamationen, Durchführung und Erfüllung der Vertragsverhältnisse 
vorzunehmen. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DS-
GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO) 
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen 
(z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die 
eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung sowie zur Wahrneh-
mung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, erforderlich 
machen.  

2.5 Bonitätsprüfung 
Unser Unternehmen ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über (angehende) 
Vertragspartner einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt unser Unterneh-
men Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Anschrift an die SCHUFA 
Holding AG, Wiesbaden. Bei Vorliegen einer negativen Bonität kann unser 
Unternehmen ein Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist eine Interessenabwägung. Unser berechtigtes 
Interesse besteht in der Bewertung Ihrer Bonität und Reduzierung des Risikos 
von Zahlungsausfällen. 

3. (Kategorien von) Empfängern / Weitergabe personenbezogener Daten / 
Drittland  
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen (s. 2. 
Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten). Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsge-
hilfen. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, 

wenn dies für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor 
eingewilligt haben.  
Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: Druckdienstleister, 
Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und Netzbetrei-
ber. Wir arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, die nicht im Rahmen 
einer Auftragsverarbeitung für uns tätig werden, z.B. ausgewählte Fachbe-
triebe und Handwerker. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfül-
lung unseres Vertrages mit Ihnen bzw. zur Erfüllung unserer Vertragspflichten 
erforderlich. 

4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 2. 
Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, 
soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen been-
det ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderwei-
tigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es 
sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spä-
testens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der 
Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen 
Daten löschen.   

5. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an 
unser Unternehmen eins energie in sachsen GmbH & Co.KG, Johannisstra-
ße 1, 09111 Chemnitz, Datenschutz@eins.de wenden. Das umfasst das 
Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach 
Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht auf 
Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbar-
keit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an 
die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

5.1 Widerspruchsrecht  
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtig-
ten Interessen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) 
oder im öffentlichen Interesse (siehe 2.4 Datenverarbeitung im öffentli-
chen Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verar-
beitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Wider-
spruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen. 

5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 Da-
tenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung) 

6. Bereitstellung personenbezogener Daten 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personen-
bezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener Daten) bereitstellen, 
die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und die 
Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
können wir den Vertrag nicht abschließen. 

7. Automatisierte Entscheidungsfindung 
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automati-
sierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.   

8. Datenquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer 
Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch 
personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen z.B. 
aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregis-
tern, der Presse und dem Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außer-
dem nutzen wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von 
Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z.B. Auskunftei-
en, erhalten. 

9. Änderungsklausel 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch 
unsere Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie 
über Änderungen rechtzeitig informieren. 

Belieferung mit Strom und Erdgas / Stand November 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (eins ener-
gie in sachsen GmbH & Co. KG, Johannisstraße 1, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371 / 525-2525, Telefax: 0371 / 525-
2175, E-Mail: kundenservice@eins.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Tele-
fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung, als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom bzw. Gas während der Widerrufsfrist be-
ginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Muster-Widerrufsformular  

Sehr geehrter Kunde, 

wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und senden Sie es 
zurück an: 

eins energie in sachsen GmbH & Co. KG  E-Mail:  kundenservice@eins.de 
Postfach 41 14 68  Telefax: 0371 / 525-2175 
09030 Chemnitz 
 
� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Widerruf des Vertragsabschlusses (bitte gut leserlich ausfüllen) 

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) 

 

Vorname / Name  

 

Straße/Hausnummer 

 

PLZ / Ort 

den von mir / uns (*) mit eins abgeschlossenen Vertrag über die Lieferung von: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

  Strom  Erdgas Andere (bitte angeben) ________________________________________________ 
 
 

Zählernummer 
                     Vertragskonto  

      (falls bereits vorhanden) 

        
                       

                        

 

Netzbetreiber (falls bekannt): inetz Andere (bitte angeben) ______________________________________ 
- Zutreffendes bitte ankreuzen - 
 
 

Bestellt / Erhalten am (*) 
               
   .   . 2 0       

                
für die Lieferstelle (falls von vorgenannter Anschrift abweichend):  

 

Straße/Hausnummer 

 

PLZ / Ort 

 
 
              
   Ort / Datum     Unterschrift 

 (*) Unzutreffendes streichen

 



eins für Freunde.  
Weitersagen lohnt sich.  

„eins für Freunde.“ ist das Weiterempfehlungsangebot von eins. Empfehlen Sie eins an

Freunde, Familie und Bekannte und sichern Sie sich Ihre Prämie von bis zu 50 Euro.

Sie haben Fragen? Wir sind gern für Sie da. 

Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website 

unter eins-fuer-freunde.de/kontakt

So einfach erhalten Sie Ihre Prämie.   

Folgen Sie diesen vier kurzen Schritten, um zu Ihrer Prämie zu gelangen:

Auswählen  – Wählen Sie aus den Bereichen Strom, Erdgas und  

Internet das Produkt aus, das Sie empfehlen möchten. Entscheiden 

Sie selbst, wer die Prämie erhalten soll.  

Empfehlen – Versenden Sie Ihre Empfehlung per E-Mail, WhatsApp 

oder Facebook. 

Freuen – Profitieren Sie von bis zu 50 Euro für jede erfolgreiche 

Empfehlung.

Bis zu
 

50 Euro 

Prämie.

Aufrufen  – Gehen Sie auf 

die Website eins-fuer-freun-

de.de oder scannen Sie den  

QR-Code mit der Kamera 

Ihres Smartphones. 
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